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Kundus -Untersuchungsausschuss  

Politische Debatte mit Sinn und Verstand
Ein Diskussionspapier
Im September 2010 jährte sich der vieldiskutierte Luftangriff von Kundus. Welche Konsequenzen  wurden zwischenzeitlich gezogen?

Die rechtliche Prüfung und Bewertung durch die dazu berufenen Autoritäten ist abgeschlossen. Das Ergebnis ist eindeutig und unmissverständlich: Der Luftangriff war völkerrechtlich legitimiert; ebenso waren strafrechtlich relevante Verstöße nicht auszumachen. Das interne Disziplinarverfahren musste eingestellt werden, weil dafür die tatsächlichen Feststellungen der ordentlichen Justiz rechtsverbindlich sind.

Die Bundesregierung hat an die Angehörigen der Opfer Entschädigungszahlungen geleistet. Ob diese in ihrer Gesamtheit anerkannt werden, steht zur abschließenden Klärung noch aus.

Der etablierte Untersuchungsausschuss des Bundestages dümpelt vor sich hin. Mein Eindruck verstärkt sich zunehmend, dass mit der sogenannten „politischen Aufarbeitung“ eine Scheindebatte fortgeführt wird, die nur dazu angelegt ist, die nachwirkende politische Verantwortung für die unheilvolle Einstiegs-Entscheidung von 2001 zu vernebeln bzw. sich in parteipolitischer Selbstdarstellung zu üben. Wenn dem tatsächlich so ist, dann kann der Ausschuss umgehend seine Arbeit einstellen. 

Allerdings plädiere ich dafür, die  politische Diskussion fortzusetzen. Sie könnte überaus sinnvoll und zweckmäßig sein; vorausgesetzt sie mit wird Verstand geführt und konzentriert sich auf zwei wesentliche Aspekte. Zum einen sollte es darum gehen, für Afghanistan endlich eine Zielsetzung zu definieren und Antworten zu finden auf die Frage,  wie und wann die Afghanistan-Mission beendet werden kann, ohne ein Chaos zu hinterlassen. Zum anderen ist der Blick nach vorn zu richten, indem die vorliegenden Erfahrungen umfassend ausgewertet werden, wobei der Regierungs- und Parlamentsbeschluss aus 2001 einer besonders kritischen Detailbetrachtung bedarf.  Denn dieser wurde m.E.  von dilettantischen Ministerialbürokraten ohne übergreifende Konsultation und Abstimmung auf die Schnelle zusammengeschustert und von unkundigen Politikern abgenickt. Anders kann ich mir den desaströsen, unzulänglichen und perspektivlosen Beschluss nicht erklären. Zur Erläuterung weise ich auf folgende Defizite hin: Fehlende Zielsetzung, keine Rückzugsalternative, unzutreffende Lagebeurteilung, keine Definition der Kontrollinstanzen, keine Koordinierungsregelung für die  zeitgleichen und überlappenden politischen, wirtschaftlichen, humanitären und militärischen  Einzelmaßnahmen, unzureichende Einsatzregeln, diffuse Rechtssicherheit, kein abgestimmtes, ressortübergreifendes Informationskonzept zur Erläuterung der Mission gegenüber der Öffentlichkeit.
Für die weitere „Aufarbeitung“ sollte sich der Ausschuss daher über parteiideologische Grenzen hinweg mit den Fragen befassen, wie es zu dem mängelbehafteten Beschluss kommen konnte und worin die Defizite und Missverständnisse bei der Umsetzung des Beschlusses lagen. Daraus sind die Lehren zu ziehen; die Erkenntnis muss greifen, dass die für das politische Alltagsgeschäft etablierten  Mechanismen für folgenschwere Entscheidungen im Kontext von komplexen UN- Missionen bzw. analogen Engagements nicht ausreichen. Für mich wäre eine logische Konsequenz aus der Bestandsaufnahme, im Ausschuss zwei konkrete Aufträge zu formulieren. Der eine hat zur Zielsetzung, über die bereits gegebenen Vorstellungen hinaus realisierbare Ausstiegsszenarien für Afghanistan zu entwickeln. Beim zweiten Auftrag geht es darum, einen Prinzipienkatalog zu erarbeiten und eine Art „Raster“ zu entwickeln, das einerseits als Grundlage für die Entscheidungsfindung und die politische Beschlussfassung dient und das andererseits eine verbesserte Koordinierung  von Realisierungsmaßnahmen und die gezielte Erfolgskontrolle garantiert. In solche Überlegungen einzubeziehen ist auch, wie externer Sachverstand, der über die rein politische Kompetenz hinausgeht, weit mehr als bisher zu nutzen ist. 
Für die künftigen Beteiligungen an UN- und/oder sonstigen Missionen neue Maßstäbe zu setzen, sollte für die Mitglieder des Untersuchungsausschusses nicht nur eine Herausforderung sein, sondern zugleich auch als außergewöhnliche Chance und Motivation gesehen werden, ihre gesamtstaatliche Verantwortung im Sinne des Grundgesetzes zu beweisen. Wer Expertise, Souveränität und Weitsicht zur Grundlage politischen Denkens und Handeln macht, erfährt Akzeptanz in der Öffentlichkeit und macht sich um Deutschland verdient.
